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ist .  Das ist  in der Regel der Fal l  bei  Vorl iegen noch 

nicht überprüfter Informationen, die auf die Verletzung 

einer oder mehrerer konkreter Straftatbestände hindeuten 

(Anzeigen, Mit tei lungen, eigene Erkenntnisse off iz iel ler 

Art)  sowie bei Anhaltspunkten im grenzüberschrei tenden Ver

kehr,  die auf eine rechtswidr ige Nichtrückkehr im Sinne 

des § 213 (2) StGB hindeuten. Strafprozessuale Prüfungs

handlungen sind auch dann durchzuführen, wenn inoff iz iel le 

operat iv-bedeutsame Anhaltspunkte vorl iegen oder inoff iz iel l  

der Verdacht bzw. dr ingende Verdacht begründet ist ,  sofern 

ein off iz iel ler Anlaß gestal tet  werden kann und begründet 

zu erwarten ist ,  daß durch strafprozessuale Prüfungshand

lungen die inoff iz iel len Erkenntnisse hinreichend off iz ial i -  

s iert  werden können. Daraus wird deut l ich, daß Untersuchungs 

handlungen nach § 95 (2) StPO, vor al lem die Befragung Ver

dächt iger die typischen Untersuchungshandlungen für die 

Linie IX vor Einlei tung von Ermit t lungsverfahren sind.

Dri t tens sind Maßnahmen nach dem VP-Gesetz dann vorzunehmen, 

wenn die vorl iegenden Informationen ein statt f indendes bzw. 

zu erwartendes Ereignis betreffen, das mit  einer Störung 

bzw. Gefährdung der öffent l ichen Ordnung und Sicherheit  

verbunden ist ,  unabhängig davon, ob eine eindeut ige straf

recht l iche Relevanz vorl iegt oder nicht.  Das ist  u.  a. bei 

öffent l ichkeitswirksamen Akt ionen feindl ich-negat iver Kräfte 

gegeben, wo es zunächst um die Gewährleistung der öffent

l ichen Ordnung und Sicherheit  geht und darüber hinaus die 

strafrecht l iche Relevanz des Handelns der einzelnen Perso

nen geprüft  werden muß, vor al lem solcher,  die sich am Ort 

der Akt ion befanden,aber nicht weitergehend negat iv in Er
scheinung getreten sind.

Viertens ist  eine Kombinat ion von strafprozessualen Prü

fungshandlungen mit  Maßnahmen nach dem VP-Gesetz (Durch

suchung, Einziehung, Betreten von Grundstücken u. a.)  grund

sätzl ich dann mögl ich, wenn einerseits Verdachtshinweise


